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Resolution der Generalversammlung 

[auf Grund des Berichts des Dritten Ausschusses (A/58/508/Add.2)] 

  58/191. Die Menschenrechtssituation in Kambodscha 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 57/225 und 57/228 A vom 18. Dezember 2002 
und 57/228 B vom 13. Mai 2003, die Resolution 2003/79 der Menschenrechtskommission 
vom 25. April 20031 und frühere einschlägige Resolutionen, 

 sowie unter Hinweis auf den Beschluss der Menschenrechtskommission in ihrer 
Resolution 2003/79, für die sechzigste Tagung der Kommission einen Bericht über die Rolle 
des Amtes des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte bei der 
Unterstützung der Regierung und des Volkes von Kambodscha und über die dabei erzielten 
Ergebnisse anzufordern und ihre Behandlung der Menschenrechtssituation in Kambodscha 
auf ihrer sechzigsten Tagung fortzusetzen, 

 in der Erwägung, dass die tragische Geschichte Kambodschas besondere Maßnahmen 
zur Gewährleistung des Schutzes der Menschenrechte aller Menschen in Kambodscha und 
zur Verhinderung der Rückkehr zu den Leitvorstellungen und Verfahrensweisen der Vergan-
genheit erfordert, wie in dem am 23. Oktober 1991 in Paris unterzeichneten Übereinkom-
men über eine umfassende politische Regelung des Kambodscha-Konflikts2 verlangt wird, 

I 

Unterstützung durch die Vereinten Nationen und Zusammenarbeit mit ihnen 

 1. ersucht den Generalsekretär, der Regierung Kambodschas über seinen Sonder-
beauftragten für Menschenrechte in Kambodscha und in Zusammenarbeit mit dem Büro des 
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte in Kambodscha dabei be-
hilflich zu sein, den Schutz der Menschenrechte aller Menschen in Kambodscha zu 
gewährleisten, dafür zu sorgen, dass ausreichende Mittel zur Aufrechterhaltung der 
operationellen Präsenz des Büros bereitgestellt werden und den Sonderbeauftragten zu 
befähigen, seine Aufgaben auch künftig rasch wahrzunehmen; 

_______________ 
1 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003, Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, 
Abschnitt A. 
2 A/46/608-S/23177. 
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 2. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs über die Rolle des Amtes des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte bei der Unterstützung der Regie-
rung und des Volkes von Kambodscha bei der Förderung und dem Schutz der 
Menschenrechte und über die dabei erzielten Ergebnisse3 und den Bericht des 
Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für Menschenrechte in Kambodscha4 und begrüßt 
es, dass der Treuhandfonds der Vereinten Nationen für ein Menschenrechtserziehungspro-
gramm in Kambodscha zur Finanzierung des Aktivitätenprogramms des Büros in 
Kambodscha herangezogen wird, und bittet die internationale Gemeinschaft, die 
Entrichtung von Beiträgen an den Treuhandfonds zu erwägen; 

 3. ermutigt die Regierung Kambodschas, auch künftig mit dem Amt und anderen 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen bei ihren gemeinsamen Bemühungen 
zusammenzuarbeiten, die Menschenrechte zu fördern und ihren Verpflichtungen nach den 
internationalen Menschenrechtsverträgen und -übereinkünften vollständig nachzukommen; 

II 

Die Rolle nichtstaatlicher Organisationen 

 würdigt die wichtige Rolle der nichtstaatlichen Organisationen in Kambodscha, unter 
anderem bei der Menschenrechtserziehung und -ausbildung und beim Aufbau der 
Zivilgesellschaft, und legt der Regierung Kambodschas nahe, den Schutz dieser Menschen-
rechtsorganisationen und ihrer Mitglieder auch künftig zu gewährleisten und weiter eng und 
kooperativ mit ihnen zusammenzuarbeiten; 

III 

Reform der Verwaltung, der Gesetzgebung und der Justiz 

 1. begrüßt die Fortschritte, die die Regierung Kambodschas bei der Durchführung 
der nationalen Wahlen im Juli 2003 erzielt hat, unter anderem in einem im Großen und Gan-
zen freien und friedlichen Klima und mit verbessertem Zugang der politischen Parteien zu 
den öffentlich-rechtlichen Medien, und fordert die Regierung nachdrücklich auf, Vorfälle 
von Einschüchterung, Gewalt, Tötungen und Stimmenkauf umfassend zu untersuchen, die 
Verantwortlichen strafrechtlich zu verfolgen, die Rechtsdurchsetzungsfähigkeit und 
Unabhängigkeit des Nationalen Wahlausschusses zu stärken und auf den bisher erreichten 
Verbesserungen aufzubauen, um den Prozess der Demokratisierung weiter zu festigen;  

 2. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von den anhaltenden Problemen in Bezug auf die 
Rechtsstaatlichkeit und die Funktionsfähigkeit der Rechtsprechung, die unter anderem auf 
Korruption und auf Eingriffe der Exekutive in die Unabhängigkeit der Justiz zurückgehen, 
fordert die Regierung Kambodschas nachdrücklich auf, die Durchführung der Rechts- und 
Justizreform mit Vorrang voranzutreiben, namentlich die unverzügliche Verabschiedung der 
Rechtsvorschriften und Gesetzbücher, die wesentliche Bestandteile des grundlegenden 
Rechtsrahmens bilden, insbesondere ein Gesetz über die Organisation und Arbeitsweise der 
erkennenden Gerichte, und die Unabhängigkeit, die Unparteilichkeit und die wirksame 
Tätigkeit des Obersten Rates der Richterschaft sowie des gesamten Justizsystems zu 
gewährleisten; 

 3. begrüßt die Entwürfe des Zivilgesetzbuchs, der Zivilprozessordnung, des 
Strafgesetzbuchs, der Strafprozessordnung, des Gesetzes gegen Korruption, des Gesetzes 
über die Rechtstellung der Richter und Staatsanwälte (Statut der Richterschaft), den Gesetz-
_______________ 
3 A/58/268. 
4 Siehe A/58/317. 
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entwurf zur Änderung des Gesetzes über die Organisation und Arbeitsweise des Obersten 
Rates der Richterschaft, die Strategie für eine Rechts- und Justizreform und den Aktionsplan 
zu ihrer Umsetzung, fordert die Regierung Kambodschas nachdrücklich auf, die Aus- und 
Fortbildung von Richtern und Anwälten durch das Königliche Institut für die Ausbildung 
von Richtern und Staatsanwälten und das Zentrum für Anwaltsausbildung und berufliche 
Fortbildung der Anwaltskammer des Königreichs Kambodscha weiter zu verbessern, und 
legt der Regierung nahe, den Zugang zur Justiz für alle sicherzustellen und ein für Kambo-
dscha geeignetes System der Prozesskostenhilfe zu schaffen;  

 4. begrüßt außerdem die Verabschiedung der Unterverordnung über 
Landkonzessionen für soziale Zwecke und fordert die Regierung Kambodschas nachdrück-
lich auf, sich verstärkt um die Überwindung der Probleme im Zusammenhang mit 
Bodenrechten zu bemühen, indem sie unter anderem die Unterverordnungen über 
Landkonzessionen für ökonomische Zwecke sowie über Verfahren zur Reduzierung von 
Landkonzessionen über 10.000 Hektar und Ausnahmen in konkreten Fällen beschließen, die 
Transparenz erhöhen und dem Projekt zur Reform der Flächenbewirtschaftung und der 
Landadministration hohe Priorität zumessen, und die Überprüfung der Verträge für 
Landkonzessionen und ihre Umsetzung fortzusetzen, und stellt mit Besorgnis fest, dass die 
Probleme des Landraubs, der Zwangsräumungen und weiterer Vertreibungen nach wie vor 
bestehen;  

 5. legt der Regierung Kambodschas nahe, weitere Anstrengungen zu unternehmen, 
um ihr Reformprogramm zügig und wirksam umzusetzen, namentlich den Aktionsplan für 
gute Staatsführung und die Polizei- und Militärreformen, unter anderem das 
Demobilisierungsprogramm; 

 6. begrüßt die Fortschritte, die die Regierung Kambodschas bei der Beseitigung 
von Antipersonenminen und bei der Verringerung der Zahl der Kleinwaffen in Kambodscha 
erzielt hat, und legt der Regierung und der internationalen Gemeinschaft nahe, sich weiter-
hin um die Bewältigung dieser Probleme zu bemühen; 

 7. bekundet ihre ernste Besorgnis darüber, dass die Situation der Straflosigkeit in 
Kambodscha weiter andauert, anerkennt die Anstrengungen und Maßnahmen der Regierung 
Kambodschas, die Urheber von Verstößen strafrechtlich zu verfolgen, und fordert die Regie-
rung auf, mit besonderem Vorrang verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um unter Be-
achtung ordnungsgemäßer Verfahren und im Einklang mit den internationalen Menschen-
rechtsnormen dringend gegen alle diejenigen zu ermitteln, die schwere Verbrechen, 
einschließlich Menschenrechtsverletzungen, begangen haben, und sie strafrechtlich zu 
verfolgen; 

 8. nimmt mit ernster Besorgnis Kenntnis von den Bedingungen in den Gefängnis-
sen Kambodschas, nimmt mit Interesse Kenntnis von einigen wichtigen Anstrengungen zur 
Verbesserung des Strafvollzugssystems, empfiehlt die weitere Gewährung internationaler 
Hilfe zur Verbesserung der materiellen Haftbedingungen und fordert die Regierung Kambo-
dschas auf, weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Haftbedingungen zu treffen, unter 
anderem durch die Überprüfung der Strafzumessungsregeln und die Entwicklung von nicht 
freiheitsentziehenden Alternativen zu Freiheitsstrafen, jede Form der Folter zu verhüten, 
Inhaftierten angemessene Ernährung und Gesundheitsversorgung bereitzustellen, den 
besonderen Bedürfnissen von Frauen und Kindern zu entsprechen und Anwälten, 
Familienangehörigen und Menschenrechtsorganisationen im Einklang mit den geltenden 
diesbezüglichen Vorschriften wieder Zugang zu den Gefängnissen und zu den Inhaftierten 
zu gewähren; 
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IV 

Menschenrechtsverletzungen und Gewalt 

 1. bekundet ihre tiefe Besorgnis über die anhaltenden Verletzungen der Menschen-
rechte, einschließlich Folter, übermäßig lange Untersuchungshaft, Verletzung von 
Arbeitnehmerrechten, Zwangsräumungen sowie politische Gewalt, namentlich die Tötung 
politischer Aktivisten, die Beteiligung von Angehörigen der Polizei und des Militärs an Ge-
walttätigkeiten und den offensichtlich fehlenden Schutz vor Lynchmorden, stellt fest, dass 
die Regierung Kambodschas bei der Bewältigung dieser Probleme gewisse Fortschritte er-
zielt hat, und fordert die Regierung nachdrücklich auf, alle erforderlichen Maßnahmen zu 
ergreifen, um derartige Rechtsverletzungen zu verhindern, so auch indem sie die Einrich-
tung einer Untersuchungskommission zur Frage der Lynchmorde in Erwägung zieht; 

 2. fordert die Regierung Kambodschas nachdrücklich auf, alles zu tun, um 
Diskriminierung in allen ihren Erscheinungsformen zu bekämpfen und Gewalt gegen 
Angehörige rassischer oder ethnischer Gruppen zu verhindern und die Menschenrechte und 
Grundfreiheiten aller zu schützen, sowie ihren Verpflichtungen als Vertragspartei des 
Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung5 
nachzukommen, unter anderem indem sie um technische Hilfe ersucht; 

V 

Sondergericht für die Roten Khmer 

 1. erklärt erneut, dass die schwersten Menschenrechtsverletzungen in der jüngsten 
Geschichte Kambodschas von den Roten Khmer begangen wurden, und erkennt an, dass der 
endgültige Zusammenbruch der Roten Khmer und die fortgesetzten Anstrengungen der Re-
gierung Kambodschas die Grundlage für die Wiederherstellung des Friedens und der 
Stabilität mit dem Ziel der nationalen Aussöhnung in Kambodscha geschaffen und den Weg 
für Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen gegen die hochrangigen Führer des 
Demokratischen Kampuchea und die Hauptverantwortlichen für die zwischen dem 17. April 
1975 und dem 6. Januar 1979 begangenen Verbrechen und schweren Verstöße gegen das 
kambodschanische Strafrecht, das humanitäre Völkerrecht und Völkergewohnheitsrecht und 
die von Kambodscha anerkannten internationalen Übereinkünfte geebnet haben; 

 2. begrüßt das am 6. Juni 2003 zwischen den Vereinten Nationen und der Regie-
rung Kambodschas geschlossene Abkommen über die Einrichtung Außerordentlicher Kam-
mern, die ihre Zuständigkeit im Einklang mit den internationalen Normen der Gerechtig-
keit, der Fairness und des ordnungsgemäßen Verfahrens ausüben, wie in Artikel 12 des Ab-
kommens festgelegt, fordert den Generalsekretär und die Regierung Kambodschas 
nachdrücklich auf, alle erforderlichen Maßnahmen für die rasche Einrichtung der 
Außerordentlichen Kammern zu treffen, und appelliert an die internationale Gemeinschaft, 
den Außerordentlichen Kammern im Einklang mit Resolution 57/228 B der 
Generalversammlung Hilfe zu gewähren, namentlich finanzielle und personelle Unterstüt-
zung; 

VI 

Schutz von Frauen und Kindern 

 1. begrüßt die Anstrengungen, die zur Verbesserung der Situation der Frauen 
unternommen werden, und die dabei erzielten Fortschritte, namentlich in Bezug auf den 

_______________ 
5 Resolution 2106 A (XX), Anlage. 
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Entwurf eines Gesetzes über die Verhütung häuslicher Gewalt und den Schutz der Opfer 
häuslicher Gewalt, und fordert die Regierung Kambodschas nachdrücklich auf, weitere 
Maßnahmen zu ergreifen, um alle Formen der Gewalt gegen Frauen, unter anderem sexuelle 
Gewalt, zu bekämpfen und alles zu tun, um ihren Verpflichtungen als Vertragspartei des 
Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau6 nachzukom-
men, unter anderem indem sie um technische Hilfe ersucht; 

 2. lobt die Regierung Kambodschas für ihre Anstrengungen, die Ausbreitung von 
HIV/Aids einzudämmen, und legt ihr nahe, auch weiterhin ihr Augenmerk auf dieses Pro-
blem zu richten;  

 3. begrüßt es, dass die Regierung Kambodschas eine Reihe von Anstrengungen 
unternommen hat, um den Menschenhandel zu bekämpfen, so auch durch die Arbeit am 
Entwurf eines Gesetzes gegen den Menschenhandel, vermerkt jedoch gleichzeitig mit ern-
ster Besorgnis, dass der Menschenhandel und die sexuelle Ausbeutung von Frauen und Kin-
dern auf internationaler Ebene zugenommen haben, und ersucht die Regierung und die 
internationale Gemeinschaft, verstärkte konzertierte Anstrengungen zu unternehmen, um 
diese Probleme in umfassender Weise anzugehen; 

 4. nimmt mit ernster Besorgnis Kenntnis von dem Problem der schlimmsten For-
men der Kinderarbeit, fordert die Regierung Kambodschas auf, sofortige und wirksame 
Maßnahmen zu ergreifen, um durch die Durchsetzung der kambodschanischen Gesetze über 
Kinderarbeit, der auf Kinder bezüglichen Bestimmungen des Arbeitsrechts und des 
Gesetzes gegen den Menschenhandel sowie durch die Strafverfolgung derjenigen, die gegen 
diese Gesetze verstoßen, Kinder vor wirtschaftlicher Ausbeutung und vor der Heranziehung 
zu einer Arbeit zu schützen, die Gefahren mit sich bringen, ihre Erziehung behindern oder 
ihre Gesundheit, Sicherheit oder Sittlichkeit schädigen könnte, bittet die Internationale 
Arbeitsorganisation, auch weiterhin die diesbezüglich erforderliche Unterstützung bereitzu-
stellen, und legt der Regierung nahe, die Ratifikation des Übereinkommens der 
Internationalen Arbeitsorganisation von 1999 (Übereinkommen 182) über das Verbot und 
unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit in 
Erwägung zu ziehen; 

 5. begrüßt die Aufstockung der für die Bereiche Bildung und Gesundheit veran-
schlagten Haushaltsmittel und befürwortet ihre rasche Auszahlung sowie die Anstrengun-
gen, die die Regierung Kambodschas unternimmt, um die Gesundheitsbedingungen für Kin-
der sowie ihren Zugang zur Bildung weiter zu verbessern, eine kostenlose und zugängliche 
Geburtenregistrierung zu fördern und ein System der Jugendrechtspflege einzurichten; 

VII 

Schluss 

 bittet die internationale Gemeinschaft, der Regierung Kambodschas bei ihren 
Bemühungen um die Durchführung dieser Resolution behilflich zu sein. 

77. Plenarsitzung 
22. Dezember 2003 

_______________ 
6 Resolution 34/180, Anlage. 


